
 

 

Satzung des Regionalverbands Heilbronn-Franken 

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Heilbronn-Franken hat am 20. Oktober 

2023 auf Grund von § 12 Absatz 10 des Landesplanungsgesetzes (LplG) in der Fassung vom 

10. Juli 2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert durch den Artikel 4 des Gesetzes vom 7. Februar 

2023 (GBl. S. 26, 42) folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Feststellung durch Satzung 

 

Die 20. Änderung des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 „Ausweisung von weiteren 

Vorbehaltsgebieten für regionalbedeutsame Photovoltaikanlagen und Anpassung der 

Ausnahmeregelungen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in Regionalen Grünzügen nach 

Plansatz 3.1.1“ - bestehend aus einem Text- und Kartenteil (Anlage A zu dieser Satzung) – 

wird festgestellt. 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt auf Grund der öffentlichen Bekanntmachung der Erteilung der Geneh-

migung des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg im 

Staatsanzeiger für Baden-Württemberg in Kraft. Durch die öffentliche Bekanntmachung 

werden die genehmigten Ziele und Grundsätze verbindlich. 

 

Heilbronn, 20.10.2023 

 

Joachim Scholz 
Verbandsvorsitzender 
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